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Manteltarifvertrag DGB/GVP 
 

Zwischen dem 
  
Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP),  
Universitätsstraße 2-3a, 10117 Berlin,  
 
- einerseits –  
 
und der  
 
- IGBCE  
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover,  
 
- GewerkschaȨ Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG)  
Haubachstraße 76, 22765 Hamburg,  
 
- IndustriegewerkschaȨ Metall (IG Metall)  
Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt am Main,  
 
- GewerkschaȨ Erziehung und WissenschaȨ (GEW)  
Reifenbergerstraße 21, 60489 Frankfurt am Main,  
 
- Vereinte DienstleistungsgewerkschaȨ (ver.di)  
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin,  
 
- IndustriegewerkschaȨ Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU)  
Olof-Palme-Straße 35, 60439 Frankfurt am Main, 
  
- Eisenbahn- und VerkehrsgewerkschaȨ (EVG)  
Weilburger Straße 24, 60326 Frankfurt am Main 
  
- GewerkschaȨ der Polizei (GdP)  
Stromstraße 4, 10555 Berlin  
 
- andererseits –  
 
werden folgende Regelungen vereinbart:  
 

§ 1 Geltungsbereich 
Dieser Tarifvertrag gilt:  
 
1. räumlich für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland,  
 
2. fachlich für die tarifgebundenen Mitgliedsunternehmen des Gesamtverbandes der Personal-
dienstleister e.V (einschließlich ihrer Hilfs- und Nebenbetriebe).  
 
Der Tarifvertrag findet keine Anwendung auf Zeitarbeitsunternehmen und -unternehmensteile, die 
mit dem Kundenunternehmen einen Konzern im Sinne des § 18 Aktiengesetz bilden, wenn  
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a) das Zeitarbeitsunternehmen in einem ins Gewicht fallenden Maße zuvor beim Kundenunterneh-
men beschäȅigte Arbeitnehmer übernimmt und  
 
b) die betroffenen Arbeitnehmer auf ihrem ursprünglichen oder einem vergleichbaren Arbeitsplatz 
im  
 
Kundenunternehmen eingesetzt werden und  
 
c) dadurch bestehende im Kundenunternehmen wirksame Entgelttarifverträge zuungunsten der 
betroffenen Arbeitnehmer umgangen werden;  
 
3. persönlich für alle Arbeitnehmer, die im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung an Kundenbe-
triebe überlassen werden und Mitglied einer der vertragsschließenden Gewerkschaȅen sind.  
 
Einzelvertraglich können von den Regelungen dieses Tarifvertrages abweichende Vereinbarungen 
zum Entgelt getroffen werden mit Arbeitnehmern, die außertariflich beschäȅigt sind, wenn ihr  
Jahresverdienst den tariflichen Jahresverdienst der höchsten tariflichen Entgeltgruppe übersteigt.  
 
Die in diesem Tarifvertrag verwendeten männlichen Bezeichnungen dienen ausschließlich der bes-
seren Lesbarkeit und gelten geschlechtsunabhängig.  
 

§ 2 Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses 
§ 2.1  
 
Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 Satz 
2 Nachweisgesetz mindestens in Textform (§ 126b BGB) abzuschließen. Im Einzelfall wird auf Ver-
langen des Arbeitnehmers ein schriȅlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt.  
 
§ 2.2  
 
Erscheint der Arbeitnehmer am ersten Arbeitstag nicht und benachrichtigt den Arbeitgeber nicht 
unverzüglich über die Verhinderung am ersten Arbeitstag, so gilt das Arbeitsverhältnis als nicht zu-
stande gekommen.  
 
§ 2.3  
 
Das Arbeitsverhältnis endet mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem der Arbeitnehmer erst-
mals Anspruch auf ungekürzte Regelaltersrente nach den Bestimmungen der gesetzlichen Renten-
versicherung hat oder haben würde, wenn er in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert 
wäre.  
 
Dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2026 auf Grundlage des Manteltarifver-
trages BAP (MTV BAP) abgeschlossen wurden. Arbeitsvertragliche Vereinbarungen bleiben hiervon 
unberührt.  
 
§ 2.4  
 
In den ersten drei Monaten kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von einer Woche gekündigt 
wer-den. Nach Vollendung des dritten bis Vollendung des sechsten Monats kann das Arbeitsverhält-
nis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.  
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Bei Neueinstellungen kann die Kündigungsfrist während der ersten zwei Wochen des Beschäȅi-
gungs-verhältnisses arbeitsvertraglich auf einen Tag verkürzt werden. Als Neueinstellungen gelten 
Arbeitsverhältnisse mit Arbeitnehmern, die mindestens drei Monate lang nicht in einem Arbeitsver-
hältnis zum Arbeitgeber standen.  
 
Im Übrigen gelten für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber oder den Ar-
beit-nehmer beiderseits die Fristen des § 622 Abs. 1 und 2 BGB.  
 
Die Kündigungsfristen gelten gleichermaßen für befristete Arbeitsverhältnisse.  
 
Die Kündigung hat schriȅlich zu erfolgen (§ 623 BGB).  
 
Die gesetzlichen Vorschriȅen über die fristlose Kündigung bleiben unberührt.  
 
§ 3 Arbeitszeit  
 
§ 3.1  
 
Die individuelle regelmäßige monatliche Arbeitszeit beträgt für Vollzeitbeschäȅigte 151,67 Stun-
den. Das entspricht einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden.  
 
Davon abweichend kann in begründeten Einzelfällen im Arbeitsvertrag eine längere individuelle 
regel-mäßige monatliche Arbeitszeit vereinbart werden, wenn der Arbeitnehmer ganz überwiegend 
in Kundenbetrieben mit einer längeren betrieblich geltenden individuellen regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit (irwAz) eingesetzt wird. Die arbeitsvertragliche Regelung darf in diesen Fällen 
diese betrieblich geregelte Arbeitszeit nicht überschreiten. Eine solche vertragliche Vereinbarung 
darf eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 40 Wochenstunden (173,34 Std./Mo-
nat) nicht überschreiten. Die Vergütung wird in diesem Fall entsprechend angepasst.  
 
Mit dieser Regelung sind die Fälle nicht ausgeschlossen, in denen der Arbeitnehmer ausnahms-
weise kurzzeitig in einem Betrieb eingesetzt wird, dessen betrieblich vereinbarte irwAz niedriger ist 
als die im Arbeitsvertrag vereinbarte.  
 
§ 3.2  
 
Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit des Arbeitnehmers geringer ist 
als die tarifliche Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäȅigten. Teilzeitbeschäȅigte haben im Rahmen ihres 
Arbeitsvertrages die gleichen tariflichen Rechte und Pflichten wie Vollzeitbeschäȅigte, soweit sich 
aus den Tarif-verträgen nichts anderes ergibt.  
 
§ 3.3  
 
Die tatsächliche Lage der Arbeitszeit wird an die des Kundenbetriebes angepasst. Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen und die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzel-
nen Wochentage richten sich nach den im jeweiligen Kundenbetrieb gültigen Regelungen bzw. An-
forderungen des Kundenbetriebes.  
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§ 3.4  
 
Umkleiden, Waschen sowie Ruhepausen im Sinne des Arbeitszeitgesetzes (z.B. Frühstücks-, Mit-
tags-, Kaffeepausen) gelten nicht als Arbeitszeit, es sei denn, für die Arbeitnehmer im Entleihbe-
trieb gelten abweichende Regelungen. 
  
§ 3.5  
 
Bei Einsatz in vollkontinuierlicher Schichtarbeit (Contischicht) oder einem vergleichbaren anderen 
Schichtmodell des Entleihers gilt für den Arbeitnehmer das Arbeitszeit-/ Zuschlagsmodell des Ent-
leihers nur, wenn ein voller Zyklus durchlaufen wird. Wird kein voller Zyklus durchlaufen, gilt für 
diesen Zeitraum der Durchschnitt der monatlichen Arbeitszeit zur Berechnung der geleisteten Stun-
den.  
 
§ 3.6  
 
An Heiligabend und Silvester endet die Arbeitszeit um 14.00 Uhr. Für Arbeiten darüber hinaus gilt 
die Zuschlagsregelung für Feiertage. Beide Tage können über das Arbeitszeitkonto oder das Ur-
laubskonto als freie Tage entgolten werden.  
 

§ 4 Arbeitszeitkonto 
§ 4.1 
  
Zum Ausgleich der monatlichen Abweichungen zwischen der nach § 3.1 / 3.2 vereinbarten individu-
ellen regelmäßigen Arbeitszeit des Arbeitnehmers und der tatsächlichen Arbeitszeit nach § 3.3 wird 
ein Arbeitszeitkonto eingerichtet. In das Arbeitszeitkonto können Plus- und Minusstunden einge-
stellt werden.  
 
§ 4.2  
 
Plusstunden sind die über die individuelle regelmäßige monatliche Arbeitszeit hinaus entstande-
nen Arbeitsstunden. Minusstunden sind die unter der individuellen regelmäßigen monatlichen Ar-
beitszeit liegenden Arbeitsstunden.  
 
Das Arbeitszeitkonto darf max. 200 Plusstunden umfassen.  
 
Zur Beschäȅigungssicherung kann das Arbeitszeitkonto bei saisonalen Schwankungen im Einzelfall 
bis zu 230 Plusstunden umfassen.  
 
Beträgt das Guthaben mehr als 150 Stunden, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die über 150 Stunden 
hinausgehenden Plusstunden inklusive der darauf entfallenden Sozialversicherungsabgaben gegen 
Insolvenz zu sichern und die Insolvenzsicherung dem Arbeitnehmer nachzuweisen. Ohne diesen 
Nachweis darf das Arbeitszeitkonto abweichend von Abs. 2 und 3 max. 150 Stunden umfassen und 
der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, über 150 Stunden hinausgehende Plusstunden zu leisten.  
 
Bei Teilzeitbeschäȅigung werden die vorgenannten Obergrenzen des Arbeitszeitkontos im Verhält-
nis zur arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit angepasst. Die Pflicht des Arbeitgebers zur Insol-
venzsicherung erst ab einem Guthaben von 150 Stunden bleibt hiervon unberührt.  
 
Durch Feiertage ausgefallene Arbeitsstunden werden in Höhe der ausgefallenen Arbeitszeit ent-
sprechend der Arbeitszeitverteilung gemäß § 3.3 auf das Arbeitszeitkonto gebucht.  
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§ 4.3  
 
Das Arbeitszeitkonto ist spätestens nach 12 Monaten auszugleichen.  
 
Ist der Zeitausgleich in diesem Zeitraum nicht möglich, ist er in den folgenden drei Monaten vorzu-
nehmen. Dazu hat der Arbeitgeber mit dem betroffenen Arbeitnehmer spätestens nach Ablauf der 
12 Monate gemäß Abs. 1 eine entsprechende Vereinbarung zu treffen mit dem Ziel, einen vollstän-
digen Zeitausgleich vorzunehmen. 
 
Ist auch in diesem Zeitraum der Zeitausgleich aus betrieblichen Gründen nicht möglich, kann ein 
Über-trag in den nächsten Ausgleichszeitraum mit maximal 150 Stunden (bei Teilzeitbeschäȅigung 
anteilig) erfolgen. Die darüber hinausgehenden Stunden sind in Geld auszugleichen.  
 
Die Übertragung dieser Zeitguthaben erfolgt im Rahmen der Zeitkontengrenzen gemäß § 4.2 und 
weitet diese nicht aus.  
 
§ 4.4.  
 
Der Ausgleich der Zeitkonten erfolgt in der Regel durch Freizeitentnahme nach folgenden Maßga-
ben:  
 
a) Nach Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer ist jederzeit ein Ausgleich der Plusstunden durch Frei-
zeit möglich.  
 
b) Der Arbeitnehmer kann verlangen, während der Einsatzzeit beim Kunden je 35 Plusstunden ei-
nen Arbeitstag aus dem Zeitkonto in Freizeit zu erhalten. Dieser Anspruch kann nur einmal je Kalen-
der-monat für max. zwei Arbeitstage geltend gemacht werden.  
 
Voraussetzung für diesen Anspruch ist die Einhaltung einer Ankündigungsfrist von einer Woche.  
 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Freizeitverlangen aus dringenden betrieblichen Gründen zu  
widersprechen.  
 
Im Falle der Ablehnung des Freistellungsantrags hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine verbindli-
che Vereinbarung über die spätere Lage der beantragten Freistellungstage.  
 
c) Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber können weitere Freistel-
lungs-tage in einem Monat festgelegt oder Freistellungstage mehrerer Monate zusammengefasst 
werden.  
 
d) Durch Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber können im Ausgleichszeitraum bis 
zu 70 Stunden aus dem Zeitkonto in Geld ausgeglichen werden.  
 
e) Unabhängig vom Ausgleichszeitraum kann auf Wunsch des Arbeitnehmers mit Zustimmung des 
Arbeitgebers eine individuelle Regelung über die Auszahlung von Arbeitszeitguthaben bis höchs-
tens 20 Stunden pro Monat vereinbart werden.  
 
f) Auf Verlangen des Arbeitnehmers werden Stunden aus dem Arbeitszeitkonto, die über 91 Plus-
stunden hinausgehen, ausbezahlt. Bei Teilzeitbeschäȅigten richtet sich die Anzahl der Plusstunden 
anteilig nach der jeweils arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit.  
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g) Eine vom Arbeitnehmer beanspruchte Freistellung zum Abbau von Guthabenstunden aus dem 
Arbeitszeitkonto wird nicht durch Zuteilung eines neuen Einsatzes unterbrochen.  
 
Bei Arbeitsunfähigkeit während eines beanspruchten Freizeitausgleichs werden Zeiten auf das Ar-
beitszeitkonto rückübertragen.  
 
§ 4.5 
 
Bei Ausscheiden wird ein positives Zeitguthaben ausgezahlt. Minusstunden werden bei Eigenkündi-
gung des Arbeitnehmers bzw. außerordentlicher Kündigung bis zu 35 Stunden verrechnet, soweit 
eine Nach-arbeit betrieblich nicht möglich ist. Das gilt nicht, wenn der Arbeitgeber Anlass zur Kün-
digung gegeben hat.  
 
§ 4.6  
 
Nach Ausspruch einer Kündigung ist der Arbeitgeber berechtigt, den Arbeitnehmer unter Fortzah-
lung seines Entgeltes und unter Anrechnung etwaiger Urlaubsansprüche und Guthaben aus dem  
Arbeitszeitkonto freizustellen. Im Falle einer betriebsbedingten Kündigung ist eine Freistellung zum 
Abbau des Arbeitszeitkontos nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers möglich.  
 
§ 4.7 
  
Zuschläge und Zulagen werden jeweils mit dem Entgelt für den Monat ausgezahlt, in dem sie anfal-
len und werden nicht in das Arbeitszeitkonto übertragen. Die Auszahlung der Stunden aus dem Ar-
beitszeit-konto erfolgt stets nur in Höhe der tariflichen Stundenentgelte ohne Berücksichtigung von 
Branchenzuzchlägen und sonstigen Zulagen und Zuschlägen.  
 

§ 5 ArbeitsbereitschaȨ/BereitschaȨsdienst/ RufbereitschaȨ/Ruhezeiten 
 
Soweit Arbeitnehmer in Kundenbetrieben mit Arbeitsbereitschaȅ oder Bereitschaȅsdienst oder in 
Ruf-bereitschaȅ eingesetzt werden und für den Kundenbetrieb entsprechend § 7 ArbZG betriebli-
che und/oder tarifliche Sonderregelungen zur Arbeitszeit und Ruhezeit gelten, gelten diese entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die jeweilige Regelung vollumfänglich für den Arbeitnehmer zur An-
wendung kommt.  
 

§ 6 Zuschläge 
 
§ 6.1 Mehrarbeit  
 
Mehrarbeit ist die über die regelmäßige monatliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit.  
 
Zuschlagspflichtig sind die vollen Arbeitsstunden, durch die die vereinbarte individuelle regelmä-
ßige monatliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers nach § 3.1 / § 3.2 in einem Monat um mehr als 15 % 
über-schritten wird.  
 
Für das Erreichen des Schwellenwertes, ab dem gemäß § 6.1 Absatz 2 ein Anspruch auf Mehrar-
beits-zuschläge besteht, sind nicht nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, sondern auch 
genommene Urlaubsstunden zu berücksichtigen.  
 
Der Zuschlag beträgt 25% des jeweiligen tariflichen Stundenentgeltes nach §§ 2 bis 4 des Entgeltta-
rifvertrages.  
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§ 6.2 Nachtarbeit  
 
Nachtarbeit ist die Arbeit in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr.  
 
Die Höhe des Zuschlags für Nachtarbeit richtet sich nach der Zuschlagsregelung des Kundenbetrie-
bes. Sie beträgt höchstens 25% des jeweiligen tariflichen Stundenentgeltes nach §§ 2 bis 4 des Ent-
gelttarifvertrages.  
 
§ 6.3 Sonn- und Feiertagsarbeit  
 
Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonntagen bzw. gesetzlichen Feiertagen geleistete Arbeit in der 
Zeit zwischen 0.00 Uhr und 24.00 Uhr.  
 
Die Höhe des Zuschlags für Sonntags- und Feiertagsarbeit richtet sich nach den Zuschlagsregelun-
gen des Kundenbetriebes. Sie beträgt höchstens 50% des jeweiligen tariflichen Stundenentgelts 
nach §§ 2 bis 4 des Entgelttarifvertrages für Sonntagsarbeit und höchstens 100 % für Feiertagsar-
beit sowie für Arbeit an Heiligabend und Silvester nach 14.00 Uhr  
 
Entscheidend für die Frage, ob Feiertagsarbeit vorliegt, ist das Feiertagsrecht des Einsatzortes.  
 
§ 6.4  
 
Treffen mehrere der vorgenannten Zuschläge zusammen, ist nur der jeweils höchste zu zahlen.  
 

§ 7 Einsatzregelungen 
§ 7.1  
Soweit dem Arbeitnehmer Aufgaben im Kundenbetrieb übertragen sind, unterliegt er dem Direkti-
onsrecht des Kundenbetriebes. Das allgemeine Direktionsrecht des Arbeitgebers bleibt hiervon un-
berührt.  
 
§ 7.2  
 
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers an wechselnden Einsatzorten 
tätig zu werden. Beschränkende Regelungen bedürfen der ausdrücklichen vertraglichen Vereinba-
rung.  
 
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine Einsatzmeldung mit den wesentlichen Inhalten seines Ein-
satzes im Kundenbetrieb.  
 
§ 7.3  
 
Sofern für den einfachen Weg außerhalb der Arbeitszeit vom Wohnort zum Einsatzort beim Kun-
denbetrieb mehr als 1 Stunde und 15 Minuten bei Benutzung des zeitlich günstigsten öffentlichen 
Verkehrs-mittels aufgewendet werden müssen, erhält der Arbeitnehmer die über 1 Stunde und 15 
Minuten hinausgehende Wegezeit je Hin- und Rückweg mit den tariflichen Entgelten nach §§ 2 bis 4 
des Entgelttarifvertrages bezahlt, sofern er diese Wegezeit tatsächlich aufgewandt hat.  
 
Anspruchsvoraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer den Anspruch in Textform spätestens am Ende 
des Monats geltend macht.  
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Für den laufenden Einsatz muss der Arbeitnehmer die erhöhten Wegezeiten und deren Regelmäßig-
keit einmalig melden und im Nachgang nur, wenn es zu Veränderungen kommt.  
 
§ 7.4  
 
Beträgt der zeitliche Aufwand für die Wegezeit im Sinne von § 7.3 mehr als 2 Stunden, hat der Ar-
beitnehmer Anspruch auf Übernahme von Übernachtungskosten nach folgender Maßgabe:  
 
Das Zeitarbeitsunternehmen übernimmt grundsätzlich die Organisation der Unterbringung und die 
Kosten in voller Höhe. Bei erforderlicher Eigenorganisation einer Unterkunȅ durch den Arbeitneh-
mer werden die Kosten nach vorheriger Genehmigung und Vorlage einer entsprechenden Quit-
tung/Rechnung vom Arbeitgeber übernommen bzw. erstattet.  
 
Alternativ kann eine Übernachtungspauschale in Höhe der steuerlichen Sätze vereinbart werden.  
 
§ 7.5  
 
Sonstiger Aufwendungsersatz gemäß § 670 BGB ist einzelvertraglich zu regeln.  
 

§ 8 Arbeitsbefreiung 
  
§ 8.1  
In unmittelbarem Zusammenhang mit den nachstehenden Ereignissen ist dem Arbeitnehmer be-
zahlte Freistellung von der Arbeit ohne Anrechnung auf den Urlaub zu gewähren:   
 
a) bei eigener Eheschließung sowie bei Niederkunȅ der Ehefrau bzw. der eingetragenen Lebens-
partnerin: 1 Tag  
 
b) beim Tod naher Angehöriger  
 
 Ehegatten, Kinder, Eltern sowie des eingetragenen Lebenspartners: 2 Tage  
 
 Geschwister, Schwiegereltern: 1 Tag  
 
c) bei Wahrnehmung öffentlich auferlegter Pflichten (z.B. aus Ehrenämtern, Ladung als Zeuge oder 
vergleichbaren Sachverhalten) sowie bei Teilnahme als Tarifkommissionsmitglied einer DGB-Mit-
gliedsgewerkschaȅ an den Sitzungen der Tarifkommission unter Anrechnung der hierfür erhalte-
nen Entschädigung auf das Arbeitsentgelt: Freistellung für die erforderliche Zeit  
 
d) Umzug aus dienstlicher Veranlassung: 1 Tag  
 
§ 8.2  
 
Die Höhe des weiter zu zahlenden Arbeitsentgelts bemisst sich nach § 10.  
 
§ 8.3  
 
Bezahlte Freistellung wird auf vorherigen Antrag in Textform gewährt und ist vom Arbeitnehmer mit 
Dokumenten nachzuweisen.  
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§ 8.4  
 
Mit § 8.1 sind die in Anwendung des § 616 BGB möglichen Fälle festgelegt.  
 

§ 9 Urlaub 
 

§ 9.1  
 
Der Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Urlaubsjahr 
ist das Kalenderjahr.  
 
§ 9.2  
 
Bei der Urlaubsplanung sind bereits feststehende Kundenbetriebseinsätze zu berücksichtigen. Be-
reits genehmigte Urlaubstage stehen für Kundenbetriebseinsätze nicht zur Verfügung.  
 
§ 9.3  
 
Der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers erhöht sich mit zunehmender Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit.  
 
Der Arbeitnehmer erhält, berechnet nach der Dauer des ununterbrochenen Bestehens des Arbeits-
verhältnisses  
 
-  im ersten Jahr einen Jahresurlaub von 25 Arbeitstagen,  
 
-  im zweiten und dritten Jahr einen Jahresurlaub von 27 Arbeitstagen,  
 
- ab dem vierten Jahr einen Jahresurlaub von 30 Arbeitstagen.  
 
Bei der Berechnung der Dauer des ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsverhältnisses werden 
Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis ruht, nicht mitgerechnet. Im Fall von Eltern- und Pflegezeit 
werden bis zu 12 Monate pro einzelnen Ruhenstatbestand auf die Betriebszugehörigkeit angerech-
net.  
 
Bei Ausscheiden innerhalb der ersten sechs Monate des Bestehens des Arbeitsverhältnisses erwirbt 
der Arbeitnehmer Urlaubsanspruch gemäß Bundesurlaubsgesetz.  
 
§ 9.4  
 
Verteilt sich die individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers auf mehr 
oder weniger als fünf Arbeitstage in der Woche, erhöht oder vermindert sich der Urlaub entspre-
chend.  
 
Fällt ein Feiertag in den Urlaub des Arbeitnehmers, richtet sich die Frage, ob dieser nicht als Ur-
laubstag zu rechnen ist, nach dem Feiertagsrecht des Sitzes des Arbeitgebers; wird der Einsatz beim 
Kundenunternehmen zum Zwecke des Urlaubs unterbrochen, richtet sich dies nach dem Feiertags-
recht des Einsatzortes.  
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§ 9.5  
 
Scheidet der Arbeitnehmer im Laufe eines Kalenderjahres aus dem Unternehmen aus oder tritt er 
im Laufe eines Kalenderjahres ein, so erhält er für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeits-
verhältnisses ein Zwölȅel des ihm zustehenden Jahresurlaubs, mindestens aber den ihm nach dem 
Bundesurlaubsgesetz zustehenden Mindesturlaub.  
 
§ 9.6  
 
Der Urlaubsanspruch erlischt nach Ablauf des Kalenderjahres, wenn er nicht zuvor erfolglos gel-
tend gemacht wurde oder aus betrieblichen Gründen oder wegen Krankheit nicht genommen wer-
den konnte. In den genannten Fällen wird der Resturlaub in das Folgejahr übertragen. Wird dieser 
Resturlaub durch den Arbeitnehmer nicht bis spätestens zum 31. März des Folgejahres in Anspruch 
genommen, erlischt der Anspruch zu diesem Zeitpunkt.  
 
Wenn Urlaub wegen einer Langzeitarbeitsunfähigkeit nicht genommen werden konnte, auch nicht 
bis zum 31. März des Fortfolgejahres, so verfällt der Anspruch. 
  
§ 9.7  
 
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Urlaubsanspruch während der Kündigungsfrist zu 
gewähren und zu nehmen. Besteht die Möglichkeit hierzu nicht, ist er insoweit abzugelten.  
 
§ 9.8  
 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes.  
 

§ 10 Urlaubsentgelt und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
 
Für die Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und des Urlaubsentgelts sind für jeden 
nach den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen zu vergütenden Krankheits- bzw. Urlaubstag 
für die Höhe des fortzuzahlenden Entgelts der durchschnittliche Arbeitsverdienst und die durch-
schnittliche Arbeitszeit der letzten drei abgerechneten Monate (Referenzeitraum) vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit bzw. des Urlaubsantritts zugrunde zu legen. Hierfür gilt:  
 
a) Es ist der durchschnittliche Arbeitsverdienst des Referenzzeitraums auf Grundlage der individuel-
len regelmäßigen Arbeitszeit zu bilden. Zum Arbeitsverdienst zählen die Entgeltbestandteile gemäß 
§ 14.3 sowie sonstige Zulagen und Zuschläge (ohne Mehrarbeitszuschläge) gemäß den Bestimmun-
gen des Bundesurlaubsgesetzes.  
 
b) Zusätzlich finden die durchschnittlich im Referenzzeitraum erarbeiteten Zulagen und Zuschläge 
(ohne Mehrarbeitszuschläge) auf Grundlage der durchschnittlichen tatsächlichen Arbeitszeit Be-
rücksichtigung, die über die individuelle regelmäßige Arbeitszeit hinausgeht.  
 
c) Für die im Arbeitszeitkonto zu berücksichtigenden Stunden ist die im Referenzzeitraum durch-
schnittlich ermittelte Arbeitszeit gemäß Buchstabe b) maßgeblich.  
 
Liegen im Referenzzeitraum Verdienstkürzungen aufgrund von Kurzarbeit, Krankheitstagen, für die 
wegen Überschreitung der 6-Wochen-Frist kein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht, unverschul-
deten Arbeitsversäumnissen oder Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis ruht, bleiben diese für die 
Berechnung außer Betracht.  
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Bestehende, für den Arbeitnehmer günstigere, betriebliche Vereinbarungen bleiben unberührt.  
 
Die in der Protokollnotiz enthaltenen Berechnungsbeispiele sind verbindliche Bestandteile des Ta-
rifvertrages.  
 
Die Entgeltfortzahlung bei Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation richtet sich 
nach den Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes.  
 
Protokollnotiz zu § 10: Die Tarifvertragsparteien einigen sich auf folgendes Berechnungsbei-
spiel:  
 
In den letzten drei abgerechneten Monaten (65 Tage) vor dem Arbeitsausfall hat der Arbeitnehmer 
einen Stundenverdienst von 16,21 Euro (EG 3 ab März 2025). Er hat 30 Tage à 7 Std. mit einem Bran-
chenzuschlag von 2,43 Euro (Branchenzuschlag TV BZ M+E) gearbeitet. Er kehrt dann in einen zuvor 
ausgeübten Einsatz in der Chemieindustrie zurück und arbeitet dort an 35 Tagen à 8 Std. mit einem 
Branchenzuschlag von 1,62 Euro (Branchenzuschlag TV BZ Chemie).  
 
Hieraus ergibt sich folgende Berechnung für das Urlaubsentgelt und die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall:  
 
a)  151,67 Std. x 3 Monate x 16,21 Euro = 7.375,71 Euro  
 
 (tarifliches Grundentgelt ohne Zuschläge auf Grundlage der individuellen regelmäßigen 
 monatlichen Arbeitszeit im Referenzzeitraum)  
 
b) 30 Tage x 7 Std. x 2,43 Euro = 510,30 Euro (Zulagen/ Zuschläge auf der Grundlage der  
 tatsächlichen Arbeitszeit) + 35 Tage x 8 Std. x 1,62 Euro = 453,60 Euro  
 
= 963,90 Euro  
 
c) 7.375,71 Euro + 963,90 Euro = 8.339,61 Euro  
 
d) 8.339,61 Euro / 65 Tage = 128,30 Euro/Tag  
 
Für jeden Urlaubs-/Krankheitstag werden 128,30 Euro ausgezahlt.  
 
e) (30 Tage x 7 Std. + 35 Tage x 8 Std.) / 65 Tage = 7,54 Std.  
 
Für jeden Urlaubs-/Krankheitstag werden 7,54 Std. in der Zeiterfassung berücksichtigt.  
 

§ 11 Jahressonderzahlung 
 

§ 11.1  
 
Nach dem sechsten Monat des ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsverhältnisses hat der  
Arbeitnehmer Anspruch auf Jahressonderzahlungen in Form von zusätzlichem Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld.  
 
Die Auszahlung des zusätzlichen Urlaubsgeldes erfolgt mit der Abrechnung für den Monat Juni  
eines jeden Jahres, die Auszahlung des Weihnachtsgeldes erfolgt mit der Abrechnung für den  
Monat November eines jeden Jahres.  
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Zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhöhen sich mit zunehmender Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit, berechnet auf die Stichtage 30. Juni und 30. November.  
 
§ 11.2  
 
Das zusätzliche Urlaubs- und Weihnachtsgeld bestimmt sich, abhängig von der Dauer des ununter-
brochenen Bestehens des Arbeitsverhältnisses, entsprechend der als Anlage zum Manteltarifver-
trag genommenen Tabelle „Urlaubs- und Weihnachtsgeld“.  
 
Auf Antrag des Arbeitnehmers erhöht sich das Urlaubs- und Weihnachtsgeld unter Einbeziehung 
eines Mitgliedervorteils, abhängig von der Dauer des ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsver-
hältnisses nach der als Anlage zum Manteltarifvertrag DGB/GVP genommenen Tabelle „Mitglieder-
vorteil“, wenn der Arbeitnehmer Mitglied einer der tarifschließenden DGB-Gewerkschaȅen ist und 
dem Arbeitgeber jeweils zu den Stichtagen 30. Juni und 30. November seine seit mindestens sechs 
Monaten bestehende Gewerkschaȅsmitgliedschaȅ mittels einer Mitgliederbescheinigung nach-
weist. Näheres regelt die Verfahrensvereinbarung zum Anspruch auf einen Mitgliedervorteil.  
 
Die Jahressonderzahlungen werden auch zukünȅig tarifdynamisch auf Basis der EG 4 angepasst.  
 
§ 11.3  
 
Voraussetzung für den Anspruch auf Auszahlung der Sonderzahlungen ist das Bestehen eines unge-
kündigten Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungszeitpunkt.  
 
Bei der Berechnung der Dauer des ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsverhältnisses werden 
Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis ruht, nicht mitgerechnet. Im Fall von Eltern- und Pflegezeit 
werden bis zu 12 Monate pro einzelnen Ruhenstatbestand auf die Betriebszugehörigkeit angerech-
net.  
 
Teilzeitbeschäȅigte erhalten die Sonderzahlungen anteilig entsprechend der vereinbarten regelmä-
ßigen monatlichen Arbeitszeit.  
 
Anspruchsberechtigte Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr ruht, erhalten keine 
Leistungen. Ruht das Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr teilweise, so erhalten sie eine anteilige Leis-
tung.  
 
Arbeitnehmer, die bis zum 31. März des Folgejahres aus dem Arbeitgeberbetrieb ausscheiden, ha-
ben das Weihnachtsgeld zurückzuzahlen. Dies gilt nicht im Fall einer betriebsbedingten Kündigung 
durch den Arbeitgeber.  
 

§ 12 Entgeltumwandlung 
 
Arbeitnehmer haben einen Anspruch, tarifliche Entgeltbestandteile zugunsten einer Versorgungs-
zusage zum Zwecke der Altersversorgung umzuwandeln.  
 
Sie können verlangen, dass ihre zukünȅigen Entgeltansprüche bis zu 4 % der jeweiligen Beitragsbe-
messungsgrenze der Rentenversicherung für betriebliche Altersversorgung verwandt werden. Bei 
dieser Entgeltumwandlung dürfen 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch nicht unterschritten werden.  
 
Die Einzelheiten werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer schriȅlich vereinbart.  
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Arbeitnehmer erhalten ab dem 7. Beschäȅigungsmonat einen Anspruch auf einen monatlichen Be-
trag in Höhe von 13,30 Euro. Dieser Betrag ist ausschließlich für die betriebliche Altersversorgung 
(Direkt-versicherung, Pensionskasse, Pensionsfond) zu zahlen, sofern dies der Wunsch des Arbeit-
nehmers ist.  
 

§ 13 Ausschlussfristen 
 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 
drei Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei mindestens in Textform geltend 
gemacht werden.  
 
Lehnt die Gegenpartei die Ansprüche mindestens in Textform ab, sind die Ansprüche innerhalb ei-
ner weiteren Ausschlussfrist von drei Monaten ab Zugang der Ablehnung gerichtlich geltend zu  
machen.  
 
Ansprüche, die nicht innerhalb dieser Fristen geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen.  
 

§ 14 Fälligkeit von Entgeltansprüchen 
 
§ 14.1  
 
Die Arbeitnehmer erhalten ein Monatsentgelt auf der Basis der individuellen regelmäßigen monatli-
chen Arbeitszeit, das spätestens bis zum 15. Bankarbeitstag des auf den Abrechnungsmonat folgen-
den Monats fällig wird.  
 
§ 14.2  
 
Auf Verlangen des Arbeitnehmers wird mit rechtzeitiger Ankündigung am Ende eines jeweiligen Ab-
rechnungsmonats ein Abschlag von bis zu 80 Prozent des zu erwartenden Netto-Einkommens aus-
gezahlt. Bereits gezahlte Abschläge werden angerechnet. Sofern das Arbeitsverhältnis nach dem 
20.des betreffenden Abrechnungsmonats beginnt sowie im Austrittsmonat besteht kein Anspruch 
auf eine Abschlagszahlung.  
 
§ 14.3  
 
Das Monatsentgelt setzt sich aus den festen Entgeltbestandteilen des laufenden Monats (das jewei-
lige tarifliche Entgelt nach § 2 des Entgelttarifvertrages einerseits sowie die Zuschläge nach §§ 3 
und 4 des Entgelttarifvertrages in Höhe der tatsächlich geleisteten zuschlagspflichtigen Arbeits-
stunden andererseits) und den variablen Entgeltbestandteilen (z.B. Zuschläge und sonstige 
schwankende Entgelte) zusammen. Zuschläge und Zulagen werden jeweils mit dem Entgelt für den 
Monat ausgezahlt, in dem sie anfallen und werden nicht in das Arbeitszeitkonto übertragen. Die 
Auszahlung der Stunden aus dem Arbeitszeitkonto erfolgt stets nur in Höhe der tariflichen Stunden-
entgelte ohne Berücksichtigung von Branchenzuschlägen und sonstigen Zulagen und Zuschlägen.  
 
§ 14.4  
 
Besteht für einen Monat ein anteiliger Entgeltanspruch (z.B. bei Ein- oder Austritt im Laufe des Mo-
nats) oder ist das Monatsentgelt aus anderen Gründen (z.B. unbezahlte Ausfallzeiten) zu kürzen, so 
ermittelt sich der Entgeltanspruch nach dem Verhältnis der anzurechnenden Sollarbeitszeiten des 
Arbeitnehmers in dem Monat zu den Sollarbeitszeiten des ganzen Monats.  
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§ 15 Streikklausel 
 
Arbeitnehmer werden im Umfang eines Streikaufrufs einer Mitgliedsgewerkschaȅ der DGB-Tarifge-
meinschaȅ Zeitarbeit nicht in Betrieben oder einzelnen Betriebsteilen eingesetzt, die ordnungsge-
mäß bestreikt werden. Dies gilt auch für Arbeitnehmer, die bereits vor Beginn der Arbeitskampf-
maßnahme in dem Betrieb eingesetzt wurden. Hiervon können die Parteien des Arbeitskampfes im 
Einzelfall abweichende Vereinbarungen treffen (z.B. Notdienstvereinbarungen). Die Regelung des § 
11 Absatz 5 AÜG bleibt unberührt.  
 

§ 16 InkraȨtreten und Kündigung 
 
Dieser Manteltarifvertrag tritt für die tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer am 1. Januar 
2026 in Kraȅ. Er ersetzt die bisherigen Manteltarifverträge, die die DGB-Mitgliedsgewerkschaȅen 
mit dem Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP) bzw. seinem Rechtsvor-
gänger Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen e.V. (BZA) abgeschlossen haben und 
die bisherigen Manteltarifverträge, die die DGB-Mitgliedsgewerkschaȅen mit dem Interessenver-
band Deutscher Zeit-arbeitsunternehmen e.V. (iGZ) abgeschlossen haben.  
 
Er kann mit einer Frist von sechs Monaten, erstmals zum 31. Dezember 2029, gekündigt werden.  
 
Eine Neuberechnung der Dauer des ununterbrochenen Bestehens des Beschäȅigungsverhältnisses 
im Sinne dieses Tarifvertrages aufgrund der Überleitung bisheriger Tarifverträge erfolgt nicht.  
 
Wird das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) nach Inkraȅtreten dieses Tarifvertrages grund-
sätzlich geändert, verpflichten sich beide Tarifvertragsparteien zu Verhandlungen über die Anpas-
sung dieses Tarifvertrages. Wenn diese Verhandlungen von einer Tarifvertragspartei für gescheitert 
erklärt wer-den, steht beiden Tarifvertragsparteien abweichend von § 16 Absatz 2 ein außerorden-
tliches Kündigungsrecht mit Monatsfrist zum Monatsende zu. 
 
 

ÜBERGANGSREGELUNGEN 
 
1. Ordentliche Mitglieder des GVP mit Bindung an die iGZ-Tarifverträge  
 
Für ordentliche Mitglieder des GVP, die zum Stichtag 31.12.2025 an die iGZ-Tarifverträge gebunden 
sind, gelten nachfolgende Übergangsregelungen befristet bis zum 31.12.2029.  
 
 a. Arbeitszeit  
 
Das nachfolgende Arbeitszeitmodell einer variablen Arbeitszeit in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Arbeitstage kann bis zum 31.12.2029 fortgeführt werden.  
 
Die individuelle regelmäßige Arbeitszeit pro Monat richtet sich nach der Anzahl der Arbeitstage.  
In Monaten mit  
 
- 20 Arbeitstagen beträgt die Monatsarbeitszeit 140 Stunden  
 
- 21 Arbeitstagen beträgt die Monatsarbeitszeit 147 Stunden  
 
- 22 Arbeitstagen beträgt die Monatsarbeitszeit 154 Stunden  
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- 23 Arbeitstagen beträgt die Monatsarbeitszeit 161 Stunden.  
 
Bei Teilzeitarbeit berechnet sich die regelmäßige Arbeitszeit pro Monat anteilig.  
 
 b. Mehrarbeitszuschlag  
 
Bei Vereinbarung einer individuellen regelmäßigen Arbeitszeit pro Monat gemäß Nr. 1.a. der Über-
gangsregelung werden Mehrarbeitszuschläge für Zeiten gezahlt, die in Monaten mit  
 
- 20 Arbeitstagen über 160 geleistete Stunden  
- 21 Arbeitstagen über 168 geleistete Stunden  
- 22 Arbeitstagen über 176 geleistete Stunden  
- 23 Arbeitstagen über 184 geleistete Stunden  
hinausgehen.  
 
Diese Regelungen gelten anteilig für Teilzeitbeschäȅigte.  
 
 c. Protokollnotiz zur Entgeltfortzahlung  
 
Ergänzend zur Protokollnotiz zu § 10 MTV ist bei Vereinbarung einer variablen Arbeitszeit folgendes 
Berechnungsbeispiel maßgeblich:  
 
Der Arbeitnehmer hat einen Stundenverdienst von 16,21 Euro (EG 3 ab März 2025) und eine überta-
rifliche Zulage von 1,79 Euro, so dass er einen Gesamtverdienst pro Std. von 18 Euro hat. Er hat 
durchschnittlich 7,5 Std. in den letzten drei abgerechneten Monaten (65 Tage) vor dem Arbeitsaus-
fall gearbeitet. 
  
 
 
Hieraus ergibt sich folgende Berechnung für das Urlaubsentgelt und die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall:  
 
a) 65 Tage x 7 Std. x 16,21 Euro = 7.375,55 Euro (tarifliches Grundentgelt ohne Zuschläge auf Grund-
lage der regelmäßigen Arbeitszeit pro Monat im Referenzzeitraum)  
b) 65 Tage x 7,5 Std. x 1,79 Euro = 872,63 Euro (Zulagen/Zuschläge auf der Grundlage der tatsächli-
chen Arbeitszeit)  
 
c) 7.375,55 Euro + 872,63 Euro (Addition der Ergebnisse aus a) und b)) = 8.248,18 Euro  
 
d) 8.248,18 Euro / 65 Tage = 126,90 Euro/Tag  
 
Für jeden Urlaubs-/Krankheitstag werden 126,90 Euro ausgezahlt.  
 
Für jeden Urlaubs-/Krankheitstag werden 7,5 Std. in der Zeiterfassung berücksichtigt.  
 
 d. Fälligkeit des Monatsentgelts  
 
Die Arbeitnehmer erhalten ein Monatsentgelt auf der Basis der regelmäßigen Arbeitszeit pro Monat, 
das spätestens bis zum 15. Bankarbeitstag des auf den Abrechnungsmonat folgenden Monat fällig 
wird.  
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 e. Überführung des Arbeitszeitmodells  
 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, einmalig in der Zeit bis zum 31.12.2029 von dem variablen Arbeits-
zeitmodell in das verstetigte Arbeitszeitmodell zu wechseln.  
 
2. Ordentliche Mitglieder des GVP mit Bindung an die BAP-Tarifverträge  
 
Für ordentliche Mitglieder des GVP, die zum Stichtag 31.12.2025 an die BAP-Tarifverträge gebunden 
sind, gelten nachfolgende Übergangsregelungen befristet bis zum 31.12.2027:  
 
Der Arbeitsvertrag kann abweichend von § 14 Abs. 2 S.1 Teilzeit- und Befristungsgesetz bis zu einer 
Gesamtdauer von zwei Jahren auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes befristet werden. In-
ner-halb dieser Zeitspanne kann das Arbeitsverhältnis bis zu viermal verlängert werden.  
 
§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz bleiben unberührt.  
 
3. Ende der Übergangsregelungen  
 
Nach dem Ende der Übergangsregelungen gelten die jeweiligen Regelungen des DGB/GVP-MTV. 
 


